
 
 
  

Antrag auf Beurlaubung zum _________________-Semester 20___ 
 
 
Nachname, Vorname: 
 
…………………………………………………………… 
 
Studiengang ………………………………………………      Matr.-Nr.       ………… 
 
 
Anschrift während der Beurlaubung 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 

Grund der Beurlaubung: 
Zutreffendes bitte ankreuzen und entsprechende Nachweise beifügen. 

  
o Auslandsstudium 
o Krankheit 
o Praktikum 
o Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst 
o Schwangerschaft / Erziehungsurlaub 
o Pflege / Versorgung eines hilfsbedürftigen Verwandten in gerader Linie, 
   ersten Grades, Verschwägerten oder des Ehegatten 
o Verbüßung einer Freiheitsstrafe 
o Sonstige Gründe – Erläuterung hierzu:   
............................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................. 

 
Es ist mir bekannt, dass ich als beurlaubte/r Studierende/r  
 

- an der Selbstverwaltung der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe nicht teilnehmen kann  
   und dass mein aktives und passives Wahlrecht ruht,  
- nicht berechtigt bin, Lehrveranstaltungen zu besuchen, 
- die Hochschuleinrichtungen – ausgenommen der bibliothekarischen Einrichtungen – zu benutzen, 
- während der Beurlaubung nur Prüfungen, die nicht Teil einer Lehrveranstaltung sind, ablegen kann, 
- nicht von meinen Rückmeldepflichten und der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Gebühren  
   entbunden bin, 
- während der Beurlaubung wie bisher krankenversichert bleiben muss 
- den Verwaltungskostenbeitrag sowie den Studentenwerksbeitrag zu bezahlen habe. 
- die Zeit der Beurlaubung während meines Studiums zwei Semester nicht überschreiten soll und  
- dass eine Beurlaubung zum Zwecke des Auslandsstudiums oder des Praktikums in den ersten beiden  
   Studienemestern nicht möglich ist. 

 
 
Karlsruhe,  ………………..   ………..…………………………………………………….
      (Datum)     Unterschrift AntragstellerIn 
 
 
 
 
Wichtig:  
Bitte beantragen Sie die Befreiung während der Rückmelde-/Immatrikulationsfrist, spätestens jedoch vor Semes-
terbeginn (1.4. für das Sommersemester bzw. 1.10. für das Wintersemester). Ohne einen entsprechenden Be-
scheid auf Gewährung eines Urlaubssemesters besteht die Pflicht zur Zahlung der Studiengebühr. Der Urlaubs-
antrag alleine entbindet Sie noch nicht von der Zahlungspflicht. 
 


